
I.    Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuß 13

vom Erlaß und von der Anwendung von Gesetzen und Kenntnis nehmendvon der verstärkten Zusammenarbeit
Maßnahmen der in der Präambel dieser Resolution genannten zwischen den Vereinten Nationen, ihren Fonds und Program-
Art Abstand zu nehmen; men und Sonderorganisationen und der Organisation der

3. richtet erneut die dringende Aufforderungan die
Staaten, in denen solche Gesetze oder Maßnahmen bestehen
und nach wie vor angewandt werden, so bald wie möglich und sowie feststellend, daß in den neun Schwerpunktbereichen
in Übereinstimmung mit ihrer Rechtsordnung die erforderli- der Zusammenarbeit sowie bei der Bestimmung weiterer
chen Schritte zu unternehmen, um sie aufzuheben oder außer Kooperationsbereiche erfreuliche Fortschritte erzielt wurden,
Kraft zu setzen;

4. ersuchtden Generalsekretär, in Abstimmung mit den den Sonderorganisationen und anderen Organisationen des
entsprechenden Organen und Organisationen des Systems der Systems der Vereinten Nationen und der Organisation der
Vereinten Nationen und unter Berücksichtigung der Ziele und Islamischen Konferenz und ihren Organen und Institutionen
Grundsätze der Charta und des Völkerrechts einen Bericht zur Förderung der Ziele und Grundsätze der Vereinten Na-
über die Umsetzung der vorliegenden Resolution zu erstellen tionen beiträgt,
und ihn der Generalversammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten
Tagung zu unterbreiten;

5. beschließt, den Punkt "Notwendigkeit der Beendigung Abschnitt VII betreffend die Zusammenarbeit mit regionalen
der von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba Abmachungen und Organisationen, sowie der "Ergänzung zur
verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade" in die Agenda für den Frieden" ,
vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

57. Plenarsitzung
12. November 1996

51/18. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen
und der Organisation der Islamischen Konferenz

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 37/4 vom 22. Oktober nen, die vom 26. bis 28. Juni 1996 in Genf abgehalten wurde,
1982, 38/4 vom 28. Oktober1983, 39/7 vom 8. November
1984, 40/4 vom 25. Oktober1985, 41/3 vom 16. Oktober
1986, 42/4 vom 15. Oktober1987, 43/2 vom 17. Oktober
1988, 44/8 vom 18. Oktober1989, 45/9 vom 25. Oktober
1990, 46/13 vom 28. Oktober 1991, 47/18 vom 23. November
1992, 48/24 vom 24. November1993, 49/15 vom
15. November 1994 und 50/17 vom 20. November 1995,

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs über
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der
Organisation der Islamischen Konferenz ,33

unter Berücksichtigungdes Wunsches beider Organisatio-
nen, auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem, humanitä-
rem, kulturellem und technischem Gebiet weiter zusammen-
zuarbeiten, ebenso wie bei ihrer gemeinsamen Suche nach
Lösungen für globale Probleme, wie zum Beispiel Fragen des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, der Abrü-
stung, der Selbstbestimmung, der Entkolonialisierung, der
grundlegenden Menschenrechte sowie der wirtschaftlichen und
technischen Entwicklung,

unter Hinweisauf die Artikel der Charta der Vereinten
Nationen, in denen Maßnahmen zur Förderung der Ziele und
Grundsätze der Vereinten Nationen auf der Grundlage der
regionalen Zusammenarbeit befürwortet werden,

Islamischen Konferenz, ihren Nebenorganen und ihren Fach-
und angeschlossenen Institutionen,

überzeugt, daß die Festigung der Zusammenarbeit zwischen

unter Berücksichtigungdes Berichts des Generalsekretärs
mit dem Titel "Agenda für den Frieden" , insbesondere34

35

mit Genugtuungüber die Entschlossenheit beider Organisa-
tionen, die bestehende Zusammenarbeit durch die Aus-
arbeitung konkreter Vorschläge in den festgelegten Schwer-
punktbereichen der Zusammenarbeit und auf politischem
Gebiet weiter zu festigen,

erfreut über die Ergebnisse der allgemeinen Tagung der
Organisationen und Gremien des Systems der Vereinten
Nationen und der Organisation der Islamischen Konferenz und
ihrer Nebenorgane und Fach- und angeschlossenen Institutio-

sowie erfreutüber die vom Generalsekretär am 15. Februar
1996 einberufene hochrangige Tagung regionaler und anderer
zwischenstaatlicher Organisationen, einschließlich der Organi-
sation der Islamischen Konferenz, mit denen die Vereinten
Nationen auf den Gebieten vorbeugende Diplomatie, Friedens-
schaffung und Friedenssicherung zusammenarbeiten,

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon dem Bericht des
Generalsekretärs ;33

 2. nimmt Kenntnisvon den Schlußfolgerungen und
Empfehlungen der allgemeinen Tagung der Organisationen
und Gremien des Systems der Vereinten Nationen und der
Organisation der Islamischen Konferenz und ihrer Neben-
organe und Fach- und angeschlossenen Institutionen;

3. stellt mit Genugtuung fest, daß die Organisation der
Islamischen Konferenz aktiv an der Arbeit der Vereinten
Nationen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der
Charta der Vereinten Nationen mitwirkt;

4. ersuchtdie Vereinten Nationen und die Organisation
der Islamischen Konferenz, im Rahmen ihrer gemeinsamen
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14 Generalversammlung – Einundfünfzigste Tagung

Suche nach Lösungen für globale Probleme, wie zum Beispiel Organisationen veranstaltet hat, und sieht künftigen ähnlichen
Fragen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, Treffen erwartungsvoll entgegen;
der Abrüstung, der Selbstbestimmung, der Entkolonialisierung,
der grundlegenden Menschenrechte und der sozialen und 12.danktdem Generalsekretärfernerfür seine Bemühun-
wirtschaftlichen Entwicklung sowie dertechnischen Koopera- gen um die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den
tion, auch weiterhin zusammenzuarbeiten; Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen

5. begrüßtdie Vorschläge der allgemeinen Tagung der
Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen
Konferenz, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organi-
sationen in Bereichen von gemeinsamem Interesse zu ver- 13.ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
stärken und Möglichkeiten zur Verbesserung der gegenwärti- auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung über den Stand der
gen Kooperationsmechanismen zu prüfen; Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der

6. begrüßt außerdemdie Bemühungen der Sekretariate
der beiden Organisationen, den Informationsaustausch, die
Koordinierung und die gegenseitige Zusammenarbeit in
Bereichen von gemeinsamem Interesse auf politischem Gebiet
und die laufenden Konsultationen zu verstärken, mit dem Ziel,
die Modalitäten dieser Zusammenarbeit festzulegen;

7. begrüßt fernerdie regelmäßig stattfindenden Be-
gegnungen auf hoher Ebene zwischen dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen und dem Generalsekretär der Organisation
der Islamischen Konferenz sowie zwischen hochrangigen
Vertretern der Sekretariate der beiden Organisationen und legt
ihnen nahe, an wichtigen Tagungen der beiden Organisationen
teilzunehmen;

8. legtden Sonderorganisationen und anderen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationennahe, ihre Zu-
sammenarbeit mit den Nebenorganen und Fach- und an-
geschlossenen Institutionen der Organisation der Islamischen
Konferenz, insbesondere durch die Aushandlung von Koopera- sowie unter Hinweisauf ihre späteren Resolutionen zu
tionsabkommen, weiter auszubauen, und bittet sie, häufiger dieser Angelegenheit, so auch Resolution 45/36 vom 27. No-
Kontakte und Begegnungen zwischen den Leitstellen für die vember1990, in der sie erneut erklärt hat, daß die Staaten der
Zusammenarbeit in den Schwerpunktbereichen, die für die Zone entschlossen sind, auf politischem, wirtschaftlichem,
Vereinten Nationen und die Organisation der Islamischen wissenschaftlichem und kulturellem Gebiet sowie in anderen
Konferenz von Interesse sind, zustandekommen zu lassen; Bereichen verstärkt und schneller zusammenzuarbeiten,

9. fordertdie Vereinten Nationen und anderen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere die
federführenden Stellen,nachdrücklich auf, der Organisation
der Islamischen Konferenz und ihren Nebenorganen und Fach-
und angeschlossenen Institutionen im Interesse einer ver-
besserten Zusammenarbeit mehr technische und sonstige Hilfe
zu gewähren;

10. dankt dem Generalsekretär für seine fortgesetzten
Bemühungen um eine verstärkte Zusammenarbeit und Koordi-
nierung zwischen den Vereinten Nationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und der
Organisation der Islamischen Konferenz und ihren Neben-
organen und Fach- und angeschlossenen Institutionen im 1.unterstreicht, wie wichtig Zweck und Zielsetzung der
Dienste der gemeinsamen Interessen der beiden Organisatio- Südatlantischen Zone des Friedens und der Zusammenarbeit
nen auf politischem,wirtschaftlichem, sozialem und kulturel- als Grundlage für die Förderung der Zusammenarbeit zwischen
lem Gebiet; den Ländern der Region sind;

11. danktdem Generalsekretäraußerdemdafür, daß er die 2. fordert alle Staatenauf, bei der Förderung der in der
Initiative ergriffen und am 15. Februar 1996 auf hoher Ebene Erklärung des Südatlantiks zur Zone des Friedens und der
ein Treffen der Regional- und sonstigen zwischenstaatlichen Zusammenarbeit festgelegten Ziele des Friedens und der

Konferenz und verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß er die
Mechanismen für die Koordinierung der Tätigkeit der beiden
Organisationen weiter ausbauen wird;

Organisation der Islamischen Konferenz Bericht zu erstatten;

14. beschließt, den Punkt "Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen
Konferenz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen.

58. Plenarsitzung
14. November 1996

51/19. Südatlantische Zone des Friedens und der Zu-
sammenarbeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 41/11 vom 27. Oktober
1986, in der sie den Atlantischen Ozean in der Region zwi-
schen Afrika und Südamerika feierlich zur "Südatlantischen
Zone des Friedens und der Zusammenarbeit" erklärt hat,

erneut erklärend,daß die Fragen des Friedens und der
Sicherheit und die Frage der Entwicklung eng miteinander
verbunden sind und nicht losgelöst voneinander betrachtet
werden können und daß eine Zusammenarbeit für Frieden und
Entwicklung unter den Staaten der Region den Zielen der
Südatlantischen Zone des Friedens und der Zusammenarbeit
förderlich sein wird,

im Bewußtseinder Bedeutung, die die Staaten der Zone der
Umwelt der Region beimessen, und in Anerkennung der
Bedrohung, die eine Verschmutzung jedweden Ursprungs für
die Meeres- und Küstenumwelt, ihr ökologisches Gleichge-
wicht und ihre Ressourcen darstellt,




